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Diese Veröffentlichung erfolgt aufgrund der im 

Artikel 16 der Richtlinie des Rates der Europäi-

schen Gemeinschaften vom  

21. Mai 1991 über die Behandlung von kom-

munalem Abwasser (91/271/EWG) festgeleg-

ten Pflicht, alle zwei Jahre einen Bericht über 

die Beseitigung von kommunalem Abwasser 

und Klärschlamm zu veröffentlichen.  

 

 

Dieser Bericht wird im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit der schleswig-holsteinischen Lan-

desregierung herausgegeben. 

Er darf weder von Parteien noch von Perso-

nen, die Wahlwerbung oder Wahlhilfe betrei-

ben, im Wahlkampf zum Zwecke der Wahlwer-

bung verwendet werden. Auch ohne zeitlichen 

Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf der 

Bericht nicht in einer Weise verwendet werden, 

die als Parteinahme der Landesregierung zu-

gunsten einzelner Gruppen verstanden werden 

könnte. Den Parteien ist es gestattet, den Be-

richt zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder 

zu verwenden. 

 

Die Landesregierung im Internet: 

www.schleswig-holstein.de/landesregierung  
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Einleitung 
 

Um sicherzustellen, dass die Gewässer vor 
nachteiligen Auswirkungen durch Abwas-
sereinleitungen geschützt sind, hat die Euro-
päische Gemeinschaft mit der Richtlinie des 
Rates über die Behandlung von kommuna-
lem Abwasser vom 21. Mai 1991 
(91/271/EWG) einheitliche Anforderungen für 
die Abwasserbeseitigung in den Mitgliedstaa-
ten festgelegt. 
 
Für den Vollzug der EG-Richtlinie haben die 
Mitgliedstaaten nationale Programme aufge-
stellt und sie der Europäischen Kommission 
übermittelt. Schleswig-Holstein hatte mit der 
Aufstellung von Programmen, die auch zur 
Umsetzung der EG-Richtlinie dienten, schon 
vorzeitig begonnen. Mit der freiwilligen Teil-
nahme an dem landeseigenen Phosphorso-
fortprogramm (1988) und dem Dringlich-
keitsprogramm (1989) waren schon weitrei-
chende Programme in Schleswig-Holstein 
vorhanden, bei deren Einhaltung auch die An-
forderungen der EG-Richtlinie erfüllt werden 
konnten. 1995 wurde das ergänzende Lande-
sprogramm „Ausbau kommunaler Kläranlagen 
mit Anschlusswerten von mehr als 10.000 EW 
entsprechend den Anforderungen der Richtli-
nie des Rates vom 21. Mai 1991 über die Be-
handlung von kommunalem Abwasser 
(91/271/EWG)“ - Kläranlagen-Ausbaupro-
gramm verabschiedet. 
Alle Programme wurden inzwischen auf allen 
infrage kommenden Anlagen erfolgreich um-
gesetzt. 
 
Unabhängig davon verlangt die EG-Richtlinie 
in Artikel 16, dass die Mitgliedstaaten alle 
zwei Jahre einen Lagebericht über die Be-
seitigung von kommunalen Abwässern 
und die Entsorgung von Klärschlamm in ih-
rem Zuständigkeitsbereich veröffentlichen. 
Die Berichte sind unmittelbar nach ihrer Veröf-
fentlichung an die Europäische Kommission 
weiterzuleiten. 
 
Das Land Schleswig-Holstein ist seit 1995 mit 
insgesamt 13 Lageberichten der Berichts-
pflicht nachgekommen. Hinsichtlich des In-

halts der Berichte haben sich die Bundeslän-
der mit dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit abge-
stimmt. Dieser Bericht stellt die Situation 
im Bereich der kommunalen Abwasserbe-
seitigung am 31. Dezember 2020 in Schles-
wig-Holstein dar. Er berücksichtigt die in den 
Jahren 2019 und 2020 eingetretenen Verän-
derungen.  
 
Grundlage der ersten veröffentlichten schles-
wig-holsteinischen Lageberichte waren die 
Statistischen Berichte „Öffentliche Abwasser-
beseitigung in Schleswig-Holstein der Jahre 
1995, 1998 und 2001“ des ehemaligen Statis-
tischen Landesamtes Schleswig-Holstein 
(jetzt: Statistisches Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein). Ergänzt wurden diese 
durch Daten, die bei den Landräten*innen der 
Kreise beziehungsweise den (Ober-) Bürger-
meister* innen der kreisfreien Städte als Un-
tere Wasserbehörden (UWB) und Untere Ab-
fallbehörden des Landes erhoben wurden. 
 
Die bei den UWBn vorliegenden Daten wur-
den erstmals für den Bericht des Jahres 2004 
verwendet. Bei jenem Bericht kam das da-
mals bei den UWBn eingeführte „Wasser-
wirtschaftliche Fachinformationssystem 
des Landes Schleswig-Holstein - WaFIS 
Abwasser“ zum Einsatz. Mit diesen Daten 
steht eine von der öffentlichen Statistik unab-
hängige, von den Überwachungsbehörden 
der Abwasseranlagen fachlich geprüfte Da-
tenbasis für das Berichtswesen zur Verfü-
gung. Auch für diesen Bericht wurde auf die 
WaFIS-Daten der UWBn zurückgegriffen. Zu-
sätzlich wurden Daten der Kläranlagenbetrei-
ber verwendet (Betriebsberichte nach § 4 
Selbstüberwachungsverordnung vom 19. De-
zember 2011). Für die Kapitel „Berichtsgebiet“ 
und „Situation der Abwassersammlung“ wur-
den Daten des Statistischen Amtes für Ham-
burg und Schleswig-Holstein, und für das Ka-
pitel „Situation der Klärschlammverwendung“ 
Daten der Landräte*innen der Kreise bezie-
hungsweise der /(Ober-) Bürgermeister*innen 
der kreisfreien Städte als Untere Abfallbehör-
den des Landes verwendet. 
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Berichtsgebiet 
 
Schleswig-Holstein hatte nach den Erhebun-
gen des Statistischen Amtes für Hamburg und 
Schleswig-Holstein im September 2019 eine 
Fläche von 15.800 km² und rund 2,90 Millio-
nen Einwohner. Die mittlere Einwohnerdichte 

beträgt 184 Einwohner je km². Die nach Krei-
sen und kreisfreien Städten differenzierte Be-
völkerungsdichte ist in Abbildung 1 dargestellt.

 

 
Abbildung 1: Bevölkerungsdichte am 31. Dezember 2019 (Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein) 
 

 
Aufschluss über die Lage der kommunalen Klär-
anlagen in Bezug zu den Gewässern gibt die in 
der Anlage befindliche Karte 1 (Gewässer und 
Einleitungsstellen). In dieser Karte sind die Ge-
wässer und die Einleitungsstellen der kommuna-
len Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von 
mehr als 10.000 Einwohnerwerten (EW) darge-
stellt. 
 
Die EG-Richtlinie hat für Gebiete, in denen es zu 
Eutrophierungen kommt, schärfere Anforderun-

gen an die Einleitungen aus kommunalen Abwas-
serbehandlungsanlagen vorgeschrieben. Die Aus-
weisung entsprechender so genannter „empfindli-
cher Gebiete“ hat sie den einzelnen Mitgliedstaaten 
überlassen. Schleswig-Holstein hat mit der Landes-
verordnung über die Beseitigung von kommuna-
lem Abwasser vom 01. Juli 1997 und der Ände-
rung vom 17. Februar 2000 die EG-Richtlinie umge-
setzt und die Küstengewässer Nord- und Ostsee 
sowie die Einzugsgebiete aller oberirdischen Ge-
wässer des Landes zu empfindlichen Gebieten er-
klärt. 



 

 4 

Situation der Abwassersammlung 
Artikel 3, Absatz 1 der EG-Richtlinie verlangt 
von den Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tra-
gen, dass Gemeinden mit mehr als 10.000 
EW, die Abwässer in Gewässer einleiten, die 
als empfindliche Gebiete zu betrachten sind, 
bis zum 31. Dezember 1998 mit einer Kana-
lisation ausgestattet werden. Da die Küsten-
gewässer Nord- und Ostsee und die Ein-
zugsgebiete der oberirdischen Gewässer 
Schleswig-Holsteins als empfindliche Ge-
biete ausgewiesen wurden, gilt für die ent-
sprechenden Gemeinden in Schleswig-Hol-
stein diese Anforderung. 
 
Darüber hinaus verlangt Artikel 3, Absatz 1, 
dass bis zum 31. Dezember 2005 auch die 
Gemeinden mit mehr als 2.000 EW mit einer 
Kanalisation ausgestattet werden. 
 
Die EG-Richtlinie definiert eine Gemeinde als 
ein Gebiet, in dem die Besiedlung und/oder 
die wirtschaftlichen Aktivitäten für eine 
Sammlung von kommunalem Abwasser und 
einer Weiterleitung zu einer kommunalen Ab-
wasserbehandlungsanlage oder einer Einlei-
tungsstelle ausreichend konzentriert sind. Es 
ist gleichbedeutend dem Einzugsgebiet einer 
Kläranlage. 
 
Die in der Anlage befindliche Karte 2 (Kana-
lisation) gibt Aufschluss über den Vollzug 
der EG-Richtlinie zu diesen Anforderungen. 
In der Karte sind die politischen Gemeinden 
zum Stichtag 30. Juni 2010 dargestellt, in de-
nen 
 
• eine Kanalisation vorhanden ist und be-

trieben wird (grüne Markierung). 
 

• auch zukünftig keine Kanalisation gebaut 
wird (rote Markierung). 
In diesen politischen Gemeinden ist die 
Entscheidung gefallen, die dort anfallen-
den kommunalen Abwässer auf Dauer 
dezentral in Kleinkläranlagen zu behan-
deln (Artikel 3, Absatz 1, letzter Satz der 
EG-Richtlinie). 

 
Inzwischen haben alle Gemeinden eine Ent-
scheidung hinsichtlich ihrer Abwasserbeseiti-
gungsform (zentral oder dezentral) getroffen. 
Die Darstellung in der Karte 2 stellt somit 
auch die Abwasserbeseitigungsform mit 
Stand 31.12.2020 dar. 
 
Das Land Schleswig-Holstein war gemäß 
amtlicher Statistik am 30. Juni 2010 in insge-
samt 1.116 politische Gemeinden aufgeteilt. 

Hiervon betreiben am 30. Juni 2010 997 Ge-
meinden eine Kanalisation. In allen anderen 
Gemeinden wurde entschieden, das Abwasser 
auf Dauer dezentral in Kleinkläranlagen zu be-
handeln und keine Kanalisation zu bauen. 
 
Die größte Gemeinde mit dezentraler Ab-
wasserbeseitigung hat ca. 800 Einwohner 
und damit deutlich weniger als 2.000 Ein-
wohnerwerte. Daher werden die oben ge-
nannten Anforderungen der EG-Richtlinie 
nach Ausstattung der Gemeinden mit mehr 
als 10.000 EW und mit mehr als 2.000 EW 
mit einer Kanalisation vom Land Schles-
wig-Holstein erfüllt.  
 
Der Bau der Kanalisationen hat dazu geführt, 
dass inzwischen 95,1 % der Bevölkerung des 
Landes zentral an kommunale Abwasseran-
lagen angeschlossen sind (amtliche Statistik 
des Jahres 2019). 
 
Die Gesamtlänge der im Land Schleswig-Hol-
stein betriebenen Kanalisation betrug am 31. 
Dezember 2019 26.988 km. Die für das Jahr 
2019 bei den Betreibern der Kanalisation vom 
Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-
Holstein ermittelte Gesamtlänge der Kanalisa-
tion teilt sich wie folgt auf: 
 

• 5,9 % Mischwasserkanalisation  
(1.603 km) 

• 52,4 % Schmutzwasserkanalisation 
(14.148 km) und  

• 41,6 % Regenwasserkanalisation    
(11.238 km) 

 
Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, dass in 
Schleswig-Holstein das Trennsystem über-
wiegt, bei dem Schmutz- und Regenwasser 
getrennt voneinander abgeleitet werden. In 
größeren Städten vorhandene Mischsysteme 
werden weiterhin auf das Trennsystem umge-
rüstet, um auch in diesen Bereichen die Ge-
wässer vor Mischwasserentlastungen zu 
schützen.  
 
Mischsysteme werden heute hauptsächlich 
noch im ländlichen Raum betrieben. Dort wur-
den überwiegend Abwasserteichanlagen ge-
baut, die für die Behandlung von Mischwasser 
geeignet sind. 
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Die Schmutzwasserkanalisation wird so aus-
gelegt, dass mit ihnen alles im Einzugsbereich 
der Kanalisation anfallende Schmutzwasser 
zur Kläranlage abgeleitet werden kann. Maß-
gebend ist die maximal anfallende Abwasser-
menge einschließlich der saisonalen Schwan-
kungen. Für spätere zusätzliche Schmutzwas-
sermengen, zum Beispiel durch neue Bauge-
biete, wird eine Reserve vorgehalten. 
 
 

Die Regenwasserkanalisation wird in Abhängigkeit 
von den Abflussverhältnissen im Einzugsgebiet der 
Kanalisation, von der maßgebenden Regendauer und 
–stärke bemessen. Da Regenwasserkanalisationen 
nicht für alle auftretenden Regenereignisse ausgelegt 
werden können, lassen die maßgebenden techni-
schen Regeln für die Bemessung dieser Kanalisation 
Überstauungen zu. Die Überstauhäufigkeit wird in Ab-
hängigkeit der Charakteristik des Gebietes festgelegt, 
in dem die Kanalisation geplant ist. Gleiches gilt auch 
für Mischwasserkanalisationen.
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Situation der Abwasserbehandlung 
 
Nach Artikel 5, Absatz 2 der EG-Richtlinie hatten 
die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass das in 
empfindliche Gebiete eingeleitete Abwasser aus 
Kanalisationen mit mehr als 10.000 EW spätes-
tens ab dem 31. Dezember 1998 vor dem Einlei-
ten in ein Gewässer einer weitergehenden Be-
handlung unterzogen wird. Weitergehende Be-
handlung bedeutet, dass nicht nur hinsichtlich 

der Kohlenstoffverbindungen (Biochemischer und 
Chemischer Sauerstoffbedarf), sondern auch hin-
sichtlich der Nährstoffe Phosphor und Stickstoff 
Anforderungen am Ablauf der Kläranlage zu er-
füllen sind. In Tabelle 1 sind die Anforderungen 
der EG-Richtlinie aufgeführt: 
 

 
Tabelle 1: Anforderungen an die Reinigungsleistung nach der EG-Richtlinie 91/271/EWG in empfindlichen Gebieten 

 
Parameter Konzentration Prozentuale 

Mindestverringerung 1) 

BSB5 
25 mg/l O2 

(mehr als 10.000 EW) 70-90 

CSB 
125 mg/l O2 

(mehr als 10.000 EW) 75 

Phosphor insgesamt 

2 mg/l Pges 
(10.000-100.000 EW) 

 
1 mg/l Pges 

(mehr als 100.000 EW) 

80 

Stickstoff insgesamt 2) 

15 mg/l Nges3) 
(10.000-100.000 EW) 

 
10 mg/l Nges3) 

(mehr als 100.000 EW) 

70-80 

 

1) Verringerung bezogen auf die Belastung des Zulaufs 
2) Stickstoff insgesamt: die Summe von Kjeldahl-Stickstoff (organischer N + NH3), Nitrat (NO3)-Stickstoff und Nitrit (NO2)-Stick-
stoff 
3) bei einer Abwassertemperatur von 12°C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage 
 
Tabelle 2 gibt darüber Auskunft, welche bundes-
deutschen Mindestanforderungen nach der Ab-
wasserverordnung - AbwV - unabhängig von den 

Anforderungen der EG-Richtlinie mindestens am 
Ablauf der Kläranlagen einzuhalten sind: 

 
 
Tabelle 2: Mindestanforderungen an die Reinigungsleistung nach der Abwasserverordnung (AbwV) des Bundes 
 

Parameter Konzentration 

BSB5 20 mg/l O2 (10.001 — 100.000 EW) 
15 mg/l O2 (mehr als 100.000 EW) 

CSB 90 mg/l O2 (10.001 — 100.000 EW) 
75 mg/l O2 (mehr als 100.000 EW) 

Phosphor gesamt 2 mg/l Pges (10.001 — 100.000 EW) 
1 mg/l Pges (mehr als 100.000 EW) 

Ammoniumstickstoff 10 mg/l NH4-N (mehr als 10.000 EW) 

Stickstoff gesamt 1) 18 mg/l Nges2) (10.001 — 100.000 EW) 
13 mg/l Nges2) (mehr als 100.000 EW) 

 

1) Stickstoff gesamt: die Summe von NH4-N, NO2-N und NO3-N 
2) bei einer Abwassertemperatur von 12°C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage 
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Das Schleswig-Holsteinische Dringlichkeitspro-
gramm aus dem Jahre 1989 richtete sich an die 
38 größten kommunalen Kläranlagen Schleswig-
Holsteins. Die zur Erfüllung der Anforderungen 
des Dringlichkeitsprogrammes erforderlichen In-
vestitionen für Ausbaumaßnahmen auf den Klär-

anlagen wurden vom Land in der Regel mit ei-
nem Anteil von 25 % bezuschusst. Neben den 
Anforderungen der EG-Richtlinie und des Bundes 
sind in Schleswig-Holstein für die teilnehmenden 
Kläranlagen nachfolgende Anforderungen des 
Dringlichkeitsprogramms zu erfüllen: 

 
 
Tabelle 3: Anforderungen an die Reinigungsleistung nach dem Dringlichkeitsprogramm 
 

Parameter Konzentration 
Stickstoff gesamt 1) < 10 mg/l Nges2) 

Phosphor gesamt < 0,5 mg/l Pges 

Abfiltrierbare Stoffe < 5 mg/l TS 
 

1) Stickstoff gesamt: die Summe von NH4-N, NO2-N und NO3-N 
2) bei einer Abwassertemperatur von 12°C und größer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasserbehandlungsanlage 

 
Die Anforderungen nach dem Schleswig-Holstei-
nischen Kläranlagen-Ausbauprogramm aus 
dem Jahre 1995 betragen für Nges ≤ 10 mg/l bei 
Abwassertemperaturen von 12 °C und größer im 
Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasser-
behandlungsanlage. 
 
Zusätzlich gilt es die Anforderung des Artikels 4 
der EG-Richtlinie zu erfüllen. Danach hatten die 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass bis zum 31. 
Dezember 2005 in Gemeinden von 2.000 bis 
10.000 EW, die ihr Abwasser in Binnengewässer 

und Ästuare einleiten, das in Kanalisationen ein-
geleitete Abwasser vor dem Einleiten in ein Ge-
wässer einer Zweitbehandlung oder gleichwerti-
gen Behandlung unterzogen wird. 
Die Anforderungen des Artikels 4 der EG-Richtli-
nie und die Mindestanforderungen des Anhangs 
1 der AbwV des Bundes, die am Ablauf der Klär-
anlagen in den entsprechenden Größenklassen 
einzuhalten sind, sind in der nachfolgenden Ta-
belle gegenübergestellt. 
 

 

Tabelle 4: Vergleich der Anforderungen der EG-Richtlinie mit den Mindestanforderungen der Abwasserverordnung bei Kläranla-
gen mit weniger als 1.000 EW und bis zu 10.000 EW Ausbaugröße  
 

 Artikel 4 der EG-Richtlinie Anhang 1 der Abwasserverordnung 

  
2.000 – 10.000 EW 

Größenklasse 1 
< 1.000 

EW 

Größenklasse 2 
1.001 - 5.000 

EW 

Größenklasse 3 
5.001 – 10.000 

EW 
Parameter Konzentration 

mg/l 
Prozentuale 
Mindestver-
ringerung 

Konzentration 
mg/l 

Konzentration 
mg/l 

Konzentration 
mg/l 

BSB5 25 70 - 90 40 25 20 

CSB 125 75 150 110 90 

Suspendierte Schweb-
stoffe insgesamt 60 70 --- --- --- 

Ammoniumstickstoff 
NH4-N --- --- --- --- 10 

 
---  = keine Anforderung 
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Nach Artikel 7 hatten die Mitgliedstaaten wei-
terhin sicherzustellen, dass bis zum 31. De-
zember 2005  
• in Gemeinden mit weniger als 2.000 

EW in Kanalisationen eingeleitetes 
Abwasser, welches in Binnengewäs-
ser und Ästuare und 

• in Gemeinden mit weniger als 
10.000 EW in Kanalisationen einge-
leitetes Abwasser, welches in Küs-
tengewässer eingeleitet wird, 

einer geeigneten Behandlung im Sinne von 
Artikel 2, Nummer 9 unterzogen wird. 
 
„Geeignet“ ist danach eine Behandlung, 
wenn durch die eingesetzten Verfahren 
und/oder Entsorgungssysteme sichergestellt 
ist, dass die aufnehmenden Gewässer den 
maßgeblichen Qualitätszielen sowie den 
Bestimmungen dieser oder jeder anderen 
einschlägigen Richtlinie der Gemeinschaft 
entsprechen. 
 
Gesamtzahl der kommunalen Kläranlagen 
sank seit 2018 durch die Stilllegung der Klär-
anlagen Gahlendorf, Wobbenbüll, Ostrohe, 
Osterdeichstrich(Steffenstraße), 
Bordelum/Sterdebüll, Klint sowie Wittbek/Os-
terheide von 782 auf 775 Anlagen. 
 
Von Artikel 5, Absatz 2 der EG-Richtlinie sind 
in Schleswig-Holstein insgesamt 65 kommu-
nale Abwasserbehandlungsanlagen mit einer 
Ausbaugröße von mehr als 10.000 EW be-
troffen, die in der Karte 3 (Einhaltung der 
Anforderungen für empfindliche Gebiete) 
dargestellt sind. 

 
Alle 65 Kläranlagen, die am Phosphorsofort-, 
dem Dringlichkeits- oder Kläranlagen-Aus-
bauprogramm teilgenommen haben, sind seit 
2005 in der Lage, die Anforderungen der EG-
Richtlinie einzuhalten. 
 
Artikel 5, Absatz 4 der EG-Richtlinie erlaubt, 
dass die für einzelne Behandlungsanlagen ge-
stellten Anforderungen nicht in empfindlichen 
Gebieten eingehalten werden müssen, für die 
nachgewiesen werden kann, dass die Gesamt-
belastung aus allen kommunalen Abwasserbe-
handlungsanlagen in diesem Gebiet sowohl 
beim Phosphor als auch beim Stickstoff um je-
weils mindestens 75 % verringert wird. Die 
schleswig-holsteinischen Kläranlagen erfüllen 
diese Anforderung der EG-Richtlinie bereits 
seit dem Jahr 1999. 
 
Im Jahr 2020 betrug die Stickstofffracht im Zu-
lauf aller 775 schleswig-holsteinischen Kläran-
lagen mit rund 4,05 Millionen angeschlossenen 
Einwohnerwerten rund 16.398 t. Die Ablauf-
fracht belief sich im gleichen Zeitraum auf rund 
1.730 t. Im Jahr 2020 lag die Reduktionsleis-
tung beim Parameter Stickstoff somit bei 
rd. 89,5 % (siehe Tabelle 5). 
 
Beim Parameter Phosphor wurden in 2020 für 
den Zulauf aller Anlagen rund 2.496 t bestimmt 
und die Ablauffracht zu rund 128 t ermittelt. 
Die Reduktionsleistung betrug 2020 somit 
94,9 % (siehe Tabelle 5). 
 

 
Tabelle 5: Wirkungsgrad der kommunalen Kläranlagen in Schleswig-Holstein hinsichtlich der Nährstoffreduzierung  
 (Quelle: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein) 

 
Jahr Anzahl der kommu-

nalen Abwasserbe-
handlungsanlagen 
im empfindlichen 
Gebiet insgesamt 

Entsprechende 
Gesamtbelastung 

in EW 

Prozentuale Verrin-
gerung beim Phos-

phor insgesamt in % 

Prozentuale Verrin-
gerung beim Stick-

stoff insgesamt in % 

2020 775 4.052.079 94,9 89,5 

 
Neben der Nährstoffelimination erfüllt Schles-
wig-Holstein auch hinsichtlich des Abbaus 
von organischen Kohlenstoffen die Anfor-
derungen der EG-Richtlinie mit Wirkungsgra-
den von 95,8 % für die CSB-Reduzierung. 

Hinsichtlich des Parameters BSB5 erfüllen alle 
kommunalen Kläranlagen mit einer Ausbau-
größe von mehr als 2.000 EW die Mindestan-
forderungen der Abwasserverordnung und da-
mit auch die Anforderungen der EG-Richtlinie. 
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In Tabelle 6 ist dargestellt, bei wie vielen 
Kläranlagen Schleswig-Holsteins in den 
entsprechenden Größenklassen nach Arti-
kel 4 der EG-Richtlinie das Abwasser einer 
geeigneten Behandlung, einer Zweitbe-
handlung (Kläranlagen mit einer Ausbau-
größe von 2.000 bis 10.000 EW) und bei 
wie vielen Kläranlagen es in empfindlichen 
Gebieten einer weitergehenden Behand-
lung (Kläranlagen mit einer Ausbaugröße 
von mehr als 10.000 EW) zu unterziehen 
ist. Darüber hinaus weist die Tabelle 6 die 
in den entsprechenden Größenklassen an-
geschlossenen Einwohnerwerte aus. Bei ei-
ner Zweitbehandlung wird das Abwasser ei-
ner mechanischen und biologischen Be-
handlung unterzogen. Bei einer weiterge-
henden Behandlung werden auch die Nähr-
stoffe Stickstoff und Phosphor reduziert. 
 
Bei 593 kommunalen Kläranlagen mit einer 
Ausbaugröße kleiner 2.000 EW mit insge-
samt 244.275 angeschlossenen Einwoh-
nerwerten wird das Abwasser zur Einhal-
tung der Mindestanforderungen der AbwV 
mindestens mechanisch und biologisch und 
damit „geeignet“ behandelt. 
 
Bei 115 kommunalen Kläranlagen mit einer 
Ausbaugröße zwischen 2.000 und 10.000 

EW mit insgesamt 346.385 angeschlossenen 
Einwohnerwerten wird das Abwasser, wie von 
Artikel 4 der Richtlinie gefordert, mindestens 
einer Zweitbehandlung unterzogen (mechani-
sche und biologische Behandlung). 
Gewässerqualitätsziele z. B. der Wasserrah-
menrichtlinie waren in der Vergangenheit bei 
der Festlegung von Anforderungen an die Ab-
läufe der Anlagen in den Einleitungserlaubnis-
sen bei Anlagen dieser Größenklassen nur in 
Ausnahmefällen maßgebend. In der Regel 
wurde die Einhaltung der Mindestanforderun-
gen der AbwV als ausreichend erachtet. Ob 
diese Anforderungen auch künftig zur Errei-
chung der Qualitätsziele ausreichend sein wer-
den, wird anhand von Messungen in den Ge-
wässern und an den Kläranlagen derzeit von 
den Unteren Wasserbehörden überprüft. Es 
zeichnet sich ab, dass in Einzelfällen Ertüchti-
gungsmaßnahmen bei der Abwasserbehand-
lung insbesondere im Hinblick auf die Einhal-
tung von Nährstoff – Qualitätszielen in den Ge-
wässern durchgeführt werden müssen. 
 
Bei den übrigen 67 Kläranlagen mit einer Aus-
baugröße über 10.000 EW mit insgesamt 
3.461.419 angeschlossenen Einwohnerwerten 
wird das Abwasser weitergehend mit dem Ziel 
der Kohlenstoff- und Nährstoffelimination be-
handelt. 

 
 
Tabelle 6: Gesamtbelastung und Art der Abwasserbehandlung in Abhängigkeit der Ausbau-Größenklassen 

 (Quelle: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein) 
 

Ausbaugrößenklassen der Kläranla-
gen (maximal anschließbare EW) 

Anzahl der kommunalen 
Kläranlagen 

Summe der angeschlossenen 
Einwohnerwerte in 1.000 EW 

Artikel 7 „Geeignete Behandlung“ 
< 2.000 EW 593 244 

Artikel 4, Absatz 1: Zweitbehandlung 
2.000 bis 10.000 EW 115 346 

Artikel 5, Absatz 2: Weitergehende Behandlung 
10.001 bis 20.000 EW 19 214 

20.001 bis 100.000 EW 41 1.233 

über 100.000 EW 7 2.014 

Summe:  775 4.052 
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Situation der Klärschlammverwendung 

 
Das Klärschlammaufkommen des Jahres 
2019 ist im Vergleich zum Aufkommen des 
Jahres 2017 leicht gesunken. Daten zum 
Klärschlammaufkommen des Jahres 2020 
liegen noch nicht vor. Es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass sich das Auf-
kommen des Jahres 2020 und die Verwer-
tungs- beziehungsweise Beseitigungsraten 

nur bedingt von denen des Jahres 2019 
unterscheiden. 
 
Die Situation der Klärschlammverwertung 
beziehungsweise -entsorgung in Schles-
wig-Holstein zeigt Tabelle 7. 
 

 

Tabelle 7: Verbleib des Klärschlamms aus kommunalen Kläranlagen in Schleswig-Holstein  
(Quelle: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein) 

Jahr 

Aufkommen an verwertetem Klär-
schlamm 

Aufkommen an beseitigtem Klär-
schlamm Gesamt-aufkom-

men Landwirtschaft Böden Sonstiges(1) Deponie-
rung Verbrennung Sonstiges 

Mg TS Mg TS Mg TS Mg TS Mg TS Mg TS 

1995 66.445 56.254 3.059 - - 125.758 

1997 57.359 63.005 1.680 - - 122.044 

1999 69.587 61.313 2.222 - - 133.122 

2001 73.363 3.481 (2) 58.945 10.804 146.593 

2003 68.904 6.931 7.671 51.703(3) - 135.209(3) 

2005 66.080 5.076 3.636 58.516(4) - 133.308(4) 

2007 62.731 10.892 - 12.992 - 86.615(5) 

2008 62.277 5.686 - 17.624 - 85.587(5) 

2009 58.801 6.015 - 17.348 - 82.164(5) 

2010 54.624 9142 - 20.966 - 84.732(5) 

2011 52.492 7.419 - 19.970 - 79.881(5) 

2012 51.987 10.399 - 16.583 - 78.969(5) 

2013 50.250 9.097 - 16.738 - 76.085(5) 

2014 47.258 5.931 - 20.283 - 73.472(5) 

2015 50.239 6.524 - 20.726 - 77.489(5) 

2016 51.821 5.657 - 22.712 - 80.190(5) 

2017 33.637 25.084 - 26.457 - 85.178(5 

2018 43.135 1.417 - 23.808 - 68.360(5 

2019 48.167 2.311 - 21.903 - 72.381(5 
(1)Kompostierung/Rekultivierung/Zwischenlagerung 
(2)Konnte wegen unvollständiger Angaben nicht beziffert werden. Ist im „Aufkommen an beseitigtem Klärschlamm 

- Sonstiges“ enthalten 
(3)davon stammen 45.600 Mg TS aus der industriellen Kläranlage Glückstadt-Süd 
(4)davon stammen 51.200 Mg TS aus der industriellen Kläranlage Glückstadt-Süd 
(5)ohne Klärschlamm der industriellen Kläranlage Glückstadt-Süd 
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Investitionen und öffentliche Förderung 
 
Die seit dem Inkrafttreten der EG-Richtlinie bis 
Ende 2020 getätigten Investitionen im Bereich 
der kommunalen Abwasserbeseitigung sowie 

die öffentliche Förderung sind in der folgenden 
Abbildung 2 dargestellt.

 

Abbildung 2: Investitionen im Bereich der kommunalen Abwasserbeseitigung in Schleswig-Holstein  
 
 
Die seit 1991 getätigten Investitionen in 
Höhe von 1,896 Milliarden Euro haben das 
Land Schleswig-Holstein und der Bund mit ins-
gesamt 322 Millionen Euro gefördert. Zins-
günstige Darlehen wurden in Höhe von 650 
Millionen Euro vergeben. Sonstige Zuschüsse 
flossen in Höhe von 221,1 Millionen Euro. An 
Eigenleistung wurden von Maßnahmeträgern 
703 Millionen Euro aufgebracht. 
 
In diesen Kosten ist die Förderung der Anpas-
sung der Haus- und Kleinkläranlagen an die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik mit 

einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 171 
Millionen Euro bei einem Zuschuss von rund 42,7 
Millionen Euro enthalten. 
 
Nicht erfasst in dem Investitionsvolumen sind die 
laufenden Aufwendungen zur Sanierung und Er-
neuerung vorhandener Abwasseranlagen oder 
sonstige Maßnahmen zur Anpassung von Kläran-
lagen an gestiegene Reinigungsanforderungen. 
Diese Aufwendungen werden über die Abwasser-
gebühren erwirtschaftet und vom Abwasserbesei-
tigungspflichtigen ohne öffentliche Förderung 
durchgeführt. 
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Abkürzungsverzeichnis / Glossar 
Abkürzung Erläuterung 
  
EG Europäische Gemeinschaft 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
EZ Einwohnerzahl; Anzahl der Einwohner zum Beispiel eines Siedlungsgebietes 
EGW Einwohnergleichwert; Vergleichswert von gewerblichem oder industriellem 

Schmutzwasser mit häuslichem Abwasser hinsichtlich des täglichen Anfalls 
von Abwasser oder Abwasserinhaltsstoffen 

EW Summe aus Einwohnerzahl und Einwohnergleichwert: EW = EZ + EGW 
BSB5  Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 

Volumenbezogene Masse an Sauerstoff, die von einer entsprechenden Mikro-
biozönose für den aeroben Abbau organischer Abwasserinhaltsstoffe in 5 Ta-
gen bei der Stoffwechseltätigkeit bei 20 °C verbraucht wird. 
Maßzahl zur Bestimmung des Verschmutzungsgrades 

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf 
Masse an gelöstem Sauerstoff, der zur völligen chemischen Oxidation organi-
scher Abwasserinhaltsstoffe benötigt wird 
Maßzahl zur Bestimmung des Verschmutzungsgrades 

Pges Phosphor, gesamt (Pflanzennährstoff) 
Nges  Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und  

Nitratstickstoff (Pflanzennährstoff) 
NH4-N Ammoniumstickstoff 

Stickstoffverbindung, die u.a. im Gewässer unter Sauerstoffverbrauch zu Nitrat 
umgewandelt wird 

NO2-N Nitritstickstoff 
Stickstoffverbindung, die u.a. im Gewässer zu molekularem Stickstoff umge-
wandelt wird 

NO3-N Nitratstickstoff 
Stickstoffverbindung, die u.a. im Gewässer unter anaeroben  
Verhältnissen zu Nitrit umgewandelt wird 

TS Trockensubstanz 
Trennsystem Kanalisation, das im Trennverfahren betrieben wird. Beim Trennverfahren wer-

den Schmutz- und Regenwasser getrennt abgeleitet 
Mischsystem Kanalisation, das im Mischverfahren betrieben wird. Beim Mischverfahren wer-

den Schmutz- und Regenwasser gemeinsam abgeleitet 
UWB Untere Wasserbehörden 
  
verwendete Einheiten: 
 
l Liter 
mg Milligramm 
Mg Megagramm entspricht 1.000 Kilogramm beziehungsweise 1 Tonne 
km Kilometer 
% Prozent 
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